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518. Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr be-
schäftigten Fahrpersonals (AETR) samt Anhang und Unterzeichnungsprotokoll
(NR: GP XIII RV 896 AB 1017 S. 99. BR: AB 1078 S. 328.)

518.
Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages, dessen Artikel 4 und 14 verfassungsändernd
sind, samt Anhang und Unterzeichnungsprotokoll wird genehmigt.

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Verfassungsgesetz durch
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen.

(Übersetzung)

EUROPÄISCHES ÜBER-
EINKOMMEN ÜBER DIE
ARBEIT DES IM INTER-
NATIONALEN STRASSEN-
VERKEHR BESCHÄFTIG-
TEN FAHRPERSONALS

(AETR)
DIE VERTRAGSPARTEIEN,

VON DEM WUNSCHE GE-
LEITET, die Entwicklung und
Verbesserung des internationalen
Personen- und Güterverkehrs
auf der Straße zu fördern,

ÜBERZEUGT von der Not-
wendigkeit, die Sicherheit des
Straßenverkehrs zu erhöhen, be-
stimmte Arbeitsbedingungen im
internationalen Straßenverkehr
nach den Grundsätzen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation
zu regeln und gemeinsam be-
stimmte Maßnahmen zu treffen,
um die Beachtung dieser Rege-
lung zu sichern —

HABEN folgendes VEREIN-
BART:

Artikel 1
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkom-
mens bedeutet

a) „Fahrzeug" jedes Kraft-
fahrzeug oder jeden Anhänger;
dieser Begriff schließt miteinan-
der verbundene Fahrzeuge ein;
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b) „Kraftfahrzeug" jedes mit
eigener Kraft verkehrende
Straßenfahrzeug mit Antriebs-
motor, das üblicherweise auf der
Straße der Beförderung von
Personen oder Gütern oder dem
Ziehen von Fahrzeugen dient,
die für die Personen- oder Gü-
terbeförderung benutzt werden;
dieser Begriff schließt landwirt-
schaftliche Zugmaschinen nicht
ein;

c) „Anhänger" jedes Fahrzeug,
das dazu bestimmt ist, an ein
Kraftfahrzeug angehängt zu
werden; dieser Begriff schließt
Sattelanhänger ein;

d) „Sattelanhänger" jeden An-
hänger, der dazu bestimmt ist,
mit einem Kraftfahrzeug so ver-
bunden zu werden, daß er teil-
weise auf diesem aufliegt und
daß ein wesentlicher Teil seines
Gewichts und des Gewichts sei-
ner Ladung von diesem getragen
wird;

e) „miteinander verbundene
Fahrzeuge" solche miteinander
verbundenen Fahrzeuge, die am
Straßenverkehr als Einheit teil-
nehmen;

f) „höchstes zulässiges Gesamt-
gewicht" das Höchstgewicht des
beladenen Fahrzeugs, das von
der zuständigen Behörde des
Zulassungsstaates als zulässig er-
klärt wurde;

g) „Straßenverkehr"

i) jede Fahrt auf der
Straße eines leeren oder
besetzten Fahrzeugs zur
Personenbeförderung
mit mehr als acht Sitz-
plätzen außer dem Len-
kerplatz,

ii) jede Fahrt auf der
Straße eines leeren oder
beladenen Fahrzeugs
zur Güterbeförderung,

iii) jede Fahrt im Sinne der
Ziffern i oder ii dieser
Begriffsbestimmung, und
zwar auch dann, wenn
die Beförderung des
Fahrzeugs unmittelbar
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vor oder nach der er-
wähnten Fahrt auf dem
See-, Schienen-, Luft-
oder Binnenwasserweg
erfolgt;

h) „internationaler Straßen-
verkehr" jeden Straßenverkehr,
der mindestens einen Grenzüber-
gang umfaßt;

i) „Personenlinienverkehr"
Verkehrsdienste, welche die re-
gelmäßige Beförderung von Per-
sonen in bestimmten Zeitabstän-
den und auf bestimmten Ver-
bindungen versehen, wobei Per-
sonen an vorher festgelegten
Haltestellen ein- und aussteigen
können.

Eine Betriebsregelung oder
entsprechende Dokumente, die
von den zuständigen Behörden
der Vertragsparteien genehmigt
und vom Verkehrsunternehmer
vor ihrer Anwendung veröffent-
licht werden, bestimmen die Be-
förderungsbedingungen, insbe-
sondere die Zahl der Fahrten,
die Fahrpläne, die Tarife und
die Beförderungspflicht, soweit
diese Bedingungen nicht durch
Gesetz oder Verordnung be-
stimmt sind.

Ferner gelten ohne Rücksicht
auf den Veranstalter als Linien-
verkehr alle Verkehrsdienste, bei
denen bestimmte Personengrup-
pen unter Ausschluß von ande-
ren Fahrgästen befördert wer-
den, soweit diese Verkehrs-
dienste nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 dieser Begriffsbestim-
mung durchgeführt werden, zum
Beispiel zur Beförderung von
Arbeitnehmern zur Arbeitsstelle
und von dort zu ihrem Wohn-
ort oder zur Beförderung von
Schülern zu den Unterrichtsstät-
ten und von dort zu ihrem
Wohnort.

j) „Lenker" jede Person,
gleichviel ob im Arbeitsverhält-
nis stehend oder nicht, die das
Fahrzeug, sei es auch nur für
kurze Zeit, selbst lenkt oder sich
im Fahrzeug befindet, um es ge-
gebenenfalls lenken zu können;



2312 177. Stück — Ausgegeben am 10. Oktober 1975 — Nr. 518

k) „Mitglied des Fahrperso-
nals" den Lenker oder eine der
nachstehenden Personen, gleich-
viel, ob im Arbeitsverhältnis
stehend oder nicht:

i) „Beifahrer" jede Per-
son, die den Lenker be-
gleitet, um ihn bei be-
stimmten im Verkehr
zu verrichtenden Tätig-
keiten zu unterstützen,
und die sich in der Regel
an den Beförderungs-
handlungen tatsächlich
beteiligt, ohne Lenker
im Sinne des Buchsta-
bens j dieses Artikels zu
sein;

ii) „Schaffner" jede Person,
die den Lenker eines
zur Personenbeförde-
rung eingesetzten Fahr-
zeugs begleitet und be-
auftragt ist, insbeson-
dere die Fahrausweise
oder sonstige Ausweise,
die zur Fahrt berechti-
gen, zu verkaufen und
zu kontrollieren;

1) „Woche" jeden Zeitraum
von sieben aufeinanderfolgenden
Tagen;

m) „tägliche Ruhezeit" jeden
ununterbrochenen Zeitraum im
Sinne des Artikels 6, in dem
ein Mitglied des Fahrpersonals
frei über seine Zeit verfügen
kann;

n) „Pause" jeden ununterbro-
chenen Zeitraum von minde-
stens 15 Minuten außer der täg-
lichen Ruhezeit, in dem das Mit-
glied des Fahrpersonals frei über
seine Zeit verfügen kann;

o) „berufliche Tätigkeiten" die
durch die Symbole neben den
Nummern 6, 7 und 7 a im Ta-
geskontrollblatt des persönlichen
Kontrollbuches, das diesem
Obereinkommen als Anhang bei-
gefügt ist, dargestellten Tätig-
keiten.
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Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Dieses Übereinkommen gilt
im Hoheitsgebiet einer Vertrags-
partei für den internationalen
Straßenverkehr mit jedem Fahr-
zeug, das im Hoheitsgebiet dieser
oder einer anderen Vertragspar-
tei zugelassen ist.

(2) Jedoch

a) braucht eine Vertragspartei
dieses Übereinkommen auf Mit-
glieder des Fahrpersonals nicht
anzuwenden, die in der Regel
nur in ihrem Hoheitsgebiet be-
schäftigt sind, wenn sie dieses
während einer Beförderung im
internationalen Straßenverkehr
nicht verlassen;

b) gilt vorbehaltlich einer ab-
weichenden Vereinbarung zwi-
schen Vertragsparteien, deren
Hoheitsgebiet befahren wird,
dieses Übereinkommen nicht für
die Güterbeförderung im inter-
nationalen Straßenverkehr mit
Fahrzeugen, deren höchstes zu-
lässiges Gesamtgewicht 3,5 t
nicht überschreitet;

c) können zwei Vertragspar-
teien mit aneinandergrenzenden
Hoheitsgebieten vereinbaren,
daß für den auf die beiden Ho-
heitsgebiete beschränkten inter-
nationalen Straßenverkehr aus-
schließlich die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften, die Schieds-
sprüche und die Kollektivver-
träge des Staates gelten, in dem
das Fahrzeug zugelassen ist, so-
fern dieses Fahrzeug

— in einem der beiden Ho-
heitsgebiete ein von beiden Ver-
tragsparteien einvernehmlich als
Grenzzone festgelegtes Grenz-
gebiet nicht verläßt oder

— eines der beiden Hoheits-
gebiete nur im Durchgangsver-
kehr berührt;
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d) können Vertragsparteien
vereinbaren, daß in dem auf ihre
Hoheitsgebiete beschränkten in-
ternationalen Straßenverkehr für
bestimmte Fahrten, deren
Strecke vom Ausgangs- bis zum
Endpunkt weniger als 100 km
beträgt, sowie für den Personen-
linienverkehr, ausschließlich die
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten, die Schiedssprüche und die
Kollektivverträge des Staates
gelten, in dem das Fahrzeug zu-
gelassen ist.

Artikel 3

Anwendung von Bestimmungen
des Übereinkommens auf den
Straßenverkehr mit Fahrzeugen

aus Nichtvertragsstaaten

(1) Jede Vertragspartei wendet
in ihrem Hoheitsgebiet auf den
internationalen Straßenverkehr
mit Fahrzeugen, die in Nicht-
vertragsstaaten zugelassen sind,
mindestens ebenso strenge Be-
stimmungen an, wie in den Ar-
tikeln 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11
sowie in Artikel 12 Absätze 1,
2, 6 und 7 vorgesehen sind.

(2) Jedoch kann jede Vertrags-
partei von der Anwendung des
Absatzes 1 wie folgt absehen:

a) bei der Güterbeförderung
im internationalen Straßenver-
kehr mit Fahrzeugen, deren
höchstes zulässiges Gesamt-
gewicht 3,5 t nicht überschreitet,

b) bei internationalem
Straßenverkehr, der auf ihr Ho-
heitsgebiet und das eines daran
grenzenden Nichtvertragsstaates
beschränkt ist, sofern das Fahr-
zeug in ihrem Hoheitsgebiet ein
als Grenzzone festgelegtes
Grenzgebiet nicht verläßt oder
ihr Hoheitsgebiet nur im Durch-
gangsverkehr berührt.
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Artikel 4

Allgemeine Grundsätze

(1) Bei dem internationalen
Straßenverkehr, auf den dieses
Übereinkommen anzuwenden
ist, haben das Unternehmen und
die Mitglieder des Fahrpersonals
hinsichtlich der Ruhe- und Lenk-
zeiten sowie der Zusammen-
setzung des Fahrpersonals die
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten des Gebietsteiles jenes Staates
zu beachten, in dem das Mit-
glied des Fahrpersonals in der
Regel seine beruflichen Tätigkei-
ten ausübt, sowie die Schieds-
sprüche und Kollektivverträge,
die in diesem Gebietsteil gelten;
diese Zeiten sind nach diesen
Rechtsvorschriften, Schiedssprü-
chen und Kollektivverträgen zu
berechnen. Soweit die hiernach
anzuwendenden Vorschriften
nicht mindestens ebenso streng
sind wie die der Artikel 6, 7, 8,
9, 10 und 11, sind letztere maß-
gebend.

(2) Soweit Vertragsparteien
nichts besonderes vereinbaren
oder soweit die Anwendung von
Bestimmungen des Übereinkom-
mens nicht nach Artikel 2 Ab-
satz 2 unterbleibt, darf eine Ver-
tragspartei auf den in diesem
Übereinkommen behandelten
Sachgebieten von Unternehmen
einer anderen Vertragspartei
oder von den Mitgliedern des
Fahrpersonals eines von einer
anderen Vertragspartei zugelas-
senen Fahrzeugs nicht die Beach-
tung ihrer innerstaatlichen
Rechtsvorschriften verlangen,
wenn sie strenger sind, als die
Vorschriften dieses Übereinkom-
mens.

Artikel 5
Vom Lenker zu erfüllende

Bedingungen

(1) Ab Mindestalter der im in-
ternationalen Straßengüterver-
kehr eingesetzten Lenker wird
festgesetzt:
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a) bei Fahrzeugen mit einem
höchsten zulässigen Gesamt-
gewicht von nicht mehr als 7,5 t
das vollendete 18. Lebensjahr;

b) bei den übrigen Fahrzeugen
i) das vollendete 21. Le-

bensjahr oder
ii) das vollendete 18. Le-

bensjahr, falls der Len-
ker über den erfolgrei-
chen Abschluß einer
Ausbildung als Lenker
im Straßengüterverkehr
einen Nachweis der Be-
fähigung mit sich führt,
der von der Vertrags-
partei, in deren Hoheits-
gebiet das Fahrzeug zu-
gelassen ist, anerkannt
wird. Jedoch kann jede
Vertragspartei bei Len-
kern, die das 21. Lebens-
jahr noch nicht voll-
endet haben,

— diesen das Lenken
dieser Fahrzeuge in
ihrem Hoheitsgebiet un-
tersagen, obwohl sie Be-
sitzer des genannten
Nachweises sind, oder

— das Lenken dieser
Fahrzeuge nur den Be-
sitzern solcher Nach-
weise gestatten, bei de-
nen sie anerkennt, daß
sie nach dem erfolgrei-
chen Abschluß einer für
Lenker im Straßengüter-
verkehr vorgesehenen
Ausbildung erteilt wur-
den, die der nach ihren
eigenen Rechtsvorschrif-
ten erforderlichen Aus-
bildung gleichwertig ist.

(2) Sind nach Artikel 10 zwei
Lenker erforderlich, so muß
einer von ihnen das 21. Lebens-
jahr vollendet haben.

(3) Als Mindestalter der im
internationalen Straßenperso-
nenverkehr eingesetzten Lenker
wird das vollendete 21. Lebens-
jahr festgesetzt.
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(4) Lenker müssen zuverlässig
und verantwortungsbewußt sein.
Sie müssen ausreichende Erfah-
rung und die für ihren Dienst
erforderlichen Fähigkeiten be-
sitzen.

Artikel 6

Tägliche Ruhezeit

(1) a) Außer in den Fällen nach
den Absätzen 3 und 4 muß jedes
im internationalen Straßengüter-
verkehr eingesetzte Mitglied des
Fahrpersonals innerhalb der letz-
ten 24 Stunden vor jedem Zeit-
punkt, zu dem es seine beruf-
lichen Tätigkeiten ausübt, eine
ununterbrochene Ruhezeit voa
mindestens elf Stunden gehabt
haben.

b) Die unter Buchstabe a) die-
ses Absatzes vorgesehene Ruhe-
zeit darf höchstens zweimal in
einer Woche bis auf neun Stun-
den verkürzt werden, wenn
diese Ruhezeit am gewöhnlichen
Aufenthaltsort des Mitglieds des
Fahrpersonals verbracht wird,
oder höchstens zweimal in einer
Woche bis auf acht Stunden ver-
kürzt werden, wenn diese Ruhe-
zeit aus betrieblichen Gründen
nicht am gewöhnlichen Aufent-
haltsort des Mitglieds des Fahr-
personals verbracht wird.

(2) a) Außer in den Fällen nach
den Absätzen 3 und 4 muß jedes
im internationalen Straßenper-
sonenverkehr eingesetzte Mit-
glied des Fahrpersonals inner-
halb der letzten 24 Stunden vor
jedem Zeitpunkt, zu dem es
seine beruflichen Tätigkeiten
ausübt,

i) entweder eine ununter-
brochene Ruhezeit von
mindestens zehn Stun-
den gehabt haben, die in
einer Woche nicht ver-
kürzt werden darf, oder

ii) eine ununterbrochene
Ruhezeit von minde-
stens elf Stunden gehabt
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haben, die zweimal wö-
chentlich bis auf zehn
Stunden und zweimal
wöchentlich bis auf neun
Stunden verkürzt wer-
den darf, sofern bei der
Beförderung eine fahr-
planmäßige Unterbre-
chung von mindestens
vier aufeinanderfolgen-
den Stunden oder zwei
fahrplanmäßige Unter-
brechungen von minde-
stens je zwei aufeinan-
derfolgenden Stunden
vorgesehen sind und so-
fern das Mitglied des
Fahrpersonals während
dieser Unterbrechungen
weder seine beruflichen
Tätigkeiten noch eine
andere berufliche Tätig-
keit ausübt.

b) Das in Artikel 12 vorge-
sehene persönliche Kontrollbuch
muß Angaben enthalten, aus
denen hervorgeht, welche Rege-
lung der täglichen Ruhezeit auf
das im internationalen Straßen-
personenverkehr eingesetzte Mit-
glied des Fahrpersonals in der
laufenden Woche Anwendung
findet.

(3) Befinden sich zwei Lenker
im Fahrzeug und ist dieses nicht
mit einer besonderen Schlafstelle
ausgerüstet, die ein bequemes
Ausstrecken ermöglicht, so muß
jedes Mitglied des Fahrpersonals
eine ununterbrochene Ruhezeit
von mindestens zehn Stunden
innerhalb von 27 Stunden vor
jedem Zeitpunkt gehabt haben,
zu dem es seine beruflichen Tä-
tigkeiten ausübt.

(4) Befinden sich zwei Lenker
im Fahrzeug und ist dieses mit
einer besonderen Schlafstelle aus-
gerüstet, die ein bequemes Aus-
strecken ermöglicht, so muß je-
des Mitglied des Fahrpersonals
eine ununterbrochene Ruhezeit
von mindestens acht Stunden in-
nerhalb von 30 Stunden vor je-
dem Zeitpunkt gehabt haben,
zu dem es seine beruflichen Tä-
tigkeiten ausübt.
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(5) Die in diesem Artikel ge-
nannten Ruhezeiten müssen
außerhalb des Fahrzeugs ver-
bracht werden; ist jedoch das
Fahrzeug mit einer besonderen
Schlafstelle ausgerüstet, die ein
bequemes Ausstrecken der Mit-
glieder des Fahrpersonals ermög-
licht, so können die Ruhezeiten
auf dieser zugebracht werden,
vorausgesetzt, daß das Fahrzeug
steht.

Artikel 7

Tägliche Lenkzeit, höchste zu-
lässige Lenkzeiten in einer
Woche und in zwei aufeinander-

folgenden Wochen

(1) Die gesamte Lenkzeit zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden
Ruhezeiten nach Artikel 6, nach-
stehend „tägliche Lenkzeit" ge-
nannt, darf acht Stunden nicht
überschreiten.

(2) Abweichend von Absatz 1
darf bei Lenkern, die zur Be-
förderung mit anderen als den
in Artikel 10 genannten Fahr-
zeugen eingesetzt sind, die täg-
liche Lenkzeit höchstens zweimal
in einer Woche bis auf neun
Stunden erhöht werden.

(3) Die Lenkzeit darf 48 Stun-
den innerhalb einer Woche und
92 Stunden innerhalb zweier
aufeinanderfolgender Wochen
nicht überschreiten.

Artikel 8

Höchstdauer der ununterbroche-
nen Lenkzeit

(1) a) Die ununterbrochene
Lenkzeit darf vier Stunden nicht
überschreiten, ausgenommen
sind Fälle, in denen der Lenker
keinen geeigneten Abstellplatz
finden oder den Bestimmungsort
erreichen kann; die Lenkzeit
kann dann um höchstens 30 Mi-
nuten verlängert werden, sofern
dies keine Übertretung des Ar-
tikels 7 nach sich zieht.
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b) Als ununterbrochen gilt
jede Lenkzeit, die nur kürzere
Unterbrechungen als die in den
Absätzen 2 oder 3 genannten
enthält.

(2) a) Für Lenker, die zu Be-
förderungen mit in Artikel 10
genannten Fahrzeugen eingesetzt
sind, muß die Lenkzeit nach Ab-
lauf der in Absatz 1 genannten
Lenkdauer für mindestens eine
Stunde unterbrochen werden.

b) Diese Unterbrechung kann
durch zwei Unterbrechungen
von jeweils mindestens 30 Mi-
nuten ersetzt werden, die so in-
nerhalb der täglichen Lenkzeit
liegen, daß die Einhaltung des
Absatzes 1 gewährleistet ist.

(3) a) Für Lenker, die zu Be-
förderungen mit anderen als
den in Artikel 10 genannten
Fahrzeugen eingesetzt werden,
muß die tägliche Lenkzeit, auch
wenn sie acht Stunden nicht
überschreitet, nach Ablauf der in
Absatz 1 genannten Zeit für
mindestens 30 aufeinanderfol-
gende Minuten unterbrochen
werden.

b) Diese Unterbrechung kann
durch zwei Unterbrechungen
von jeweils mindestens 20 Mi-
nuten oder drei Unterbrechun-
gen von jeweils mindestens
15 Minuten ersetzt werden, die
alle innerhalb der in Absatz 1
genannten Lenkzeit oder teil-
weise innerhalb dieser Zeit und
teilweise unmittelbar danach lie-
gen können.

c) Überschreitet die tägliche
Lenkzeit acht Stunden, so muß
der Lenker mindestens zwei
Unterbrechungen von minde-
stens 30 aufeinanderfolgenden
Minuten einhalten.

(4) Während der Unterbre-
chungen nach den Absätzen 2
oder 3 darf der Lenker außer
der Bewachung seines Fahrzeugs
und seiner Ladung keine beruf-
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liche Tätigkeit ausüben. Befin-
den sich jedoch zwei Lenker im
Fahrzeug, so wird den Ab-
sätzen 2 oder 3 Genüge getan,
wenn der Lenker, der die Lenk-
zeit unterbricht, keine unter der
Nummer 7 a des Tageskontroll-
blattes des in Artikel 12 vorge-
sehenen persönlichen Kontroll-
buchs genannten Tätigkeiten
ausübt.

Artikel 9

Wöchentliche Ruhezeit

(1) Jedes Mitglied des Fahr-
personals muß außer den in Ar-
tikel 6 genannten täglichen
Ruhezeiten eine wöchentliche
Ruhezeit von mindestens 24 auf-
einanderfolgenden Stunden ha-
ben, der eine Ruhezeit nach Ar-
tikel 6 unmittelbar vorausgehen
oder folgen muß.

(2) a) Jedoch kann in der Zeit
vom 1. April bis zum 30. Sep-
tember die wöchentliche Ruhe-
zeit nach Absatz 1 für Mitglie-
der des Fahrpersonals der im in-
ternationalen Straßenpersonen-
verkehr eingesetzten Fahrzeuge
durch eine Ruhezeit von minde-
stens 60 aufeinanderfolgenden
Stunden ersetzt werden, die vor
Ablauf von jeweils höchstens 14
aufeinanderfolgenden Tagen ein-
zuhalten ist. Dieser Ruhezeit
muß eine Ruhezeit nach Arti-
kel 6 unmittelbar vorausgehen
oder folgen.

b) Dieser Absatz gilt nicht für
Mitglieder des Fahrpersonals
von Fahrzeugen im Personen-
linienverkehr.

Artikel 10

Zusammensetzung des Fahr-
personals

Handelt es sich
a) entweder um miteinander

verbundene Fahrzeuge mit mehr
als einem Anhänger oder Sattel-
anhänger
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b) oder um miteinander ver-
bundene Fahrzeuge, die im Per-
sonenverkehr eingesetzt werden,
und beträgt das höchste zuläs-
sige Gesamtgewicht des Anhän-
gers oder Sattelanhängers mehr
als 5 t,

c) oder um miteinander ver-
bundene Fahrzeuge, die im Gü-
terverkehr eingesetzt werden,
und beträgt das höchste zulässige
Gesamtgewicht der miteinander
verbundenen Fahrzeuge mehr als
20 t, so muß der Lenker von
Beginn der Fahrt an von einem
anderen Lenker begleitet sein
oder nach Zurücklegung von
450 km durch einen anderen
Lenker ersetzt werden, wenn die
Fahrtstrecke zwischen zwei auf-
einanderfolgenden, täglichen
Ruhezeiten mehr als 450 km be-
trägt.

Artikel 11

Ausnahmefalle

Wenn es mit der Straßenver-
kehrssicherheit vereinbar ist,
kann der Lenker von den Ar-
tikeln 6, 7, 8 und 10 bei Gefahr,
bei höherer Gewalt, zur Hilfe-
leistung oder auf Grund einer
Panne abweichen, soweit dies er-
forderlich ist, um die Sicherheit
der Fahrgäste, des Fahrzeugs
oder seiner Ladung zu gewähr-
leisten und um einen geeigneten
Abstellplatz oder, wenn es die
Umstände gestatten, das Ziel
seiner Fahrt erreichen zu kön-
nen. Der Lenker hat Art und
Grund der Abweichung im per-
sönlichen Kontrollbuch zu ver-
merken.

Artikel 12

Persönliches Kontrollbuch

(1) Jeder Lenker und jeder Bei-
fahrer hat seine beruflichen Tä-
tigkeiten sowie seine Ruhezeiten
laufend in ein persönliches Kon-
trollbuch einzutragen. Er muß
dieses Buch mit sich führen und
den Kontrollorganen auf Ver-
langen vorweisen.
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(2) Der Anhang zu diesem
Übereinkommen legt die Merk-
male dieses Buches und die Vor-
schriften über seine Führung
fest.

(3) Die Vertragsparteien tref-
fen alle erforderlichen Maßnah-
men für die Ausgabe und die
Überwachung dieser persönlichen
Kontrollbücher, insbesondere die
erforderlichen Maßnahmen, um
die gleichzeitige Verwendung
zweier dieser Kontrollbücher
durch ein Mitglied des Fahrper-
sonals zu verhindern.

(4) Jedes Unternehmen führt
über die von ihm verwendeten
persönlichen Kontrollbücher ein
Verzeichnis; dieses muß minde-
stens den Namen und die Emp-
fangsbestätigung des Lenkers
oder Beifahrers enthalten, dem
das Buch zugeteilt ist, sowie die
Buchnummer, das Ausgabedatum
und das Datum des letzten vom
Lenker oder vom Beifahrer vor
der endgültigen Rückgabe des
Kontrollbuches an das Unter-
nehmen nach Gebrauch ausge-
füllten Tageskontrollblattes.

(5) Die Unternehmen haben
die gebrauchten persönlichen
Kontrollbücher mindestens zwölf
Monate lang nach dem Tag der
letzten Eintragung aufzubewah-
ren und diese sowie die Ausgabe-
verzeichnisse Kontrollorganen
auf Verlangen auszuhändigen.

(6) Bei Beginn einer jeden
Fahrt im internationalen
Straßenverkehr muß jeder Len-
ker und jeder Beifahrer im Be-
sitz eines persönlichen Kontroll-
buches sein, das den Vorschriften
des Anhangs zu diesem Über-
einkommen genügt und das die
Angaben über den Zeitraum von
sieben Tagen enthält, die dem
Tag des Beginns der Fahrt vor-
angegangen sind. Wenn die in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften
des Staates, in dem der Lenker
oder der Beifahrer üblicherweise
ihre beruflichen Tätigkeiten aus-
üben, die Führung eines persön-
lichen Kontrollbuches, das dem
Anhang zu diesem Übereinkom-
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men entspricht, außerhalb des
internationalen Straßenverkehrs
nicht vorschreiben, genügt es,
wenn das dem Anhang entspre-
chende persönliche Kontroll-
buch unter den Nummern 12
und 13 des Tageskontrollblattes
die „ununterbrochene Ruhezeit
vor Aufnahme des Dienstes" und
die „täglichen Lenkzeiten" wäh-
rend der sieben genannten Tage
enthält.

(7) Jede Vertragspartei kann
sich bei einem Fahrzeug, das in
einem Staat zugelassen ist, der
nicht Vertragspartei ist, damit
begnügen, an Stelle des persön-
lichen Kontrollbuches Unter-
lagen zu fordern, die nach Art
der Tageskontrollblätter des
Kontrollbuches erstellt sind.

Artikel 13

Überwachung durch das Unter-
nehmen

(1) Das Unternehmen muß
seinen Fahrbetrieb so einrichten,
daß die Mitglieder des Fahrper-
sonals dieses Übereinkommen
einhalten können.

(2) Das Unternehmen hat die
Dauer der Lenkzeiten und der
weiteren Arbeiten sowie die
Ruhezeiten regelmäßig zu über-
wachen und sich hiebei aller ihm
zur Verfügung stehenden Unter-
lagen zu bedienen, wie zum Bei-
spiel der persönlichen Kontroll-
bücher. Stellt das Unternehmen
Verstöße gegen dieses Überein-
kommen fest, so müssen diese
unverzüglich abgestellt und
Maßnahmen getroffen werden,
die eine Wiederholung ausschlie-
ßen, zum Beispiel durch Ab-
änderung der Zeitpläne und der
Fahrstrecken.

Artikel 14
Durchführungsmaßnahmen

(1) Jede Vertragspartei trifft
alle geeigneten Maßnahmen, um
die Beachtung dieses Überein-
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kommens sicherzustellen, insbe-
sondere durch Kontrollen auf
der Straße und in den Unter-
nehmen. Die zuständigen Ver-
waltungsbehörden der Vertrags-
parteien halten einander über
die zu diesem Zweck getroffe-
nen allgemeinen Maßnahmen auf
dem laufenden.

(2) Die Vertragsparteien
unterstützen einander, um die-
ses Übereinkommen ordnungs-
gemäß anwenden und seine
Durchführung wirksam über-
wachen zu können; jede Ver-
tragspartei verpflichtet sich ins-
besondere, durch Stichproben
die persönlichen Kontrollbücher
daraufhin zu überprüfen, ob das
Übereinkommen im internatio-
nalen Straßenverkehr mit in
ihrem Hoheitsgebiet zugelasse-
nen Fahrzeugen beachtet wird.

(3) Stellt eine Vertragspartei
einen schweren Verstoß einer im
Hoheitsgebiet einer anderen
Vertragspartei wohnenden Per-
son gegen dieses Übereinkom-
men fest, so setzt ihre Verwal-
tungsbehörde die Verwaltungs-
behörde der anderen Vertrags-
partei von dem Verstoß und der
etwaigen Ahndung in Kennt-
nis.

Artikel 15
Übergangsbestimmungen

Wenn dieses Übereinkommen
nach Artikel 16 Absatz 4 vor
dem 31. Dezember 1973 in
Kraft tritt, sind die Vertrags-
parteien übereingekommen, daß
bis zu diesem Zeitpunkt

a) ungeachtet des Artikels 7
Absätze 1 und 2 die Gesamt-
dauer der Lenkzeit (Tageslenk-
zeit) zwischen zwei aufeinander-
folgenden täglichen Ruhezeiten
nach Artikel 6 neun Stunden
nicht übersteigen darf, gleich-
viel um welches Fahrzeug oder
um welche miteinander verbun-
denen Fahrzeuge es sich han-
delt;

b) jede Bezugnahme in diesem
Übereinkommen auf Artikel 7
Absätze 1 und 2 wie eine Be-
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zugnahme auf Buchstabe a aus-
gelegt wird.

Schlußbestimmungen

Artikel 16

(1) Dieses Übereinkommen
liegt bis zum 31. März
1971 * zur Unterzeichnung auf;
nach diesem Tag liegt es für die
Mitgliedstaaten der Wirtschaft-
kommission für Europa und für
Staaten, die nach Absatz 8 der
Statuten in beratender Eigen-
schaft zu dieser Kommission zu-
gelassen sind, zum Beitritt auf.

(2) Das Übereinkommen be-
darf der Ratifikation.

(3) Die Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten
Nationen zu hinterlegen.

(4) Dieses Übereinkommen
tritt am hundertachtzigsten Tag
nach der Hinterlegung der ach-
ten Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde in Kraft.

(5) Für jeden Staat, der dieses
Übereinkommen nach der in
Absatz 4 genannten Hinterle-
gung der achten Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde ratifiziert
oder ihm beitritt, tritt dieses
Übereinkommen am hundert-
achtzigsten Tag nach der Hinter-
legung seiner eigenen Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
in Kraft.

Artikel 17

(1) Jede Vertragspartei kann
dieses Übereinkommen durch
eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete
Notifikation kündigen.

* Entsprechend dem, in ihrer
vierundvierzigsten Sitzung gefaßten
Beschluß der Arbeitsgruppe Straßen-
verkehr, das Ende des Zeit-
raumes, innerhalb welches das
AETR zur Unterzeichnung aufliegt,
vom 31. Dezember 1970 auf den
31. März 1971 zu verschieben.
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(2) Die Kündigung wird sechs
Monate nach Eingang der Noti-
fikation beim Generalsekretär
wirksam.

Artikel 18

Dieses Übereinkommen tritt
außer Kraft, wenn nach seinem
Inkrafttreten die Zahl der Ver-
tragsparteien während zwölf
aufeinanderfolgender Monate
weniger als drei beträgt.

Artikel 19

(1) Jeder Staat kann bei
Unterzeichnung dieses Überein-
kommens, bei Hinterlegung
seiner Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde oder zu jedem
späteren Zeitpunkt durch eine
an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen gerichtete No-
tifikation erklären, daß sich die
Gültigkeit dieses Übereinkom-
mens auf alle oder einzelne
Hoheitsgebiete erstreckt, deren
internationale Beziehungen er
wahrnimmt. Das Übereinkom-
men wird für jedes in der Noti-
fikation genannte Hoheitsgebiet
am hundertachtzigsten Tage
nach Eingang der Notifikation
beim Generalsekretär oder, falls
das Übereinkommen dann noch
nicht in Kraft getreten ist, mit
seinem Inkrafttreten wirksam.

(2) Jeder Staat, der nach Ab-
satz 1 erklärt hat, daß sich die-
ses Übereinkommen auf ein
Hoheitsgebiet erstreckt, dessen
internationale Beziehungen er
wahrnimmt, kann das Oberein-
kommen in bezug auf dieses
Hoheitsgebiet nach Artikel 17
kündigen.

Artikel 20

(1) Jede Streitigkeit zwischen
zwei oder mehr Vertragspar-
teien über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkom-
mens wird, soweit möglich,
durch Verhandlungen zwischen
den streitenden Parteien beige-
legt.
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(2) Jede Streitigkeit, die nicht
durch Verhandlungen beigelegt
werden konnte, wird auf An-
trag einer der streitenden Ver-
tragsparteien einem Schiedsver-
fahren unterworfen und dem-
gemäß einem oder mehreren
Schiedsrichtern unterbreitet, die
von den streitenden Parteien
in gegenseitigem Einvernehmen
ausgewählt werden. Einigen sich
binnen drei Monaten nach dem
Tage des Antrags auf ein
Schiedsverfahren die streitenden
Parteien nicht über die Wahl
eines Schiedsrichters oder der
Schiedsrichter, so kann jede
dieser Parteien den General-
sekretär der Vereinten Natio-
nen ersuchen, einen einzigen
Schiedsrichter zu ernennen, dem
der Streitfall zur Entscheidung
überwiesen wird.

(3) Die Entscheidung des nach
Absatz 2 bestellten Schieds-
richters oder der Schiedsrichter
ist für die streitenden Vertrags-
parteien bindend.

Artikel 21

(1) Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung, bei der Ratifi-
kation oder beim Beitritt zu
diesem Übereinkommen erklä-
ren, daß er sich durch Artikel 20
Absätze 2 und 3 nicht als ge-
bunden betrachtet. Die anderen
Vertragsparteien sind durch
diese Absätze gegenüber keiner
Vertragspartei gebunden, die
einen solchen Vorbehalt gemacht
hat.

(2) Macht ein Staat bei der
Hinterlegung seiner Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde
einen anderen als den in Ab-
satz 1 vorgesehenen Vorbehalt,
so teilt der Generalsekretär der
Vereinten Nationen diesen Vor-
behalt jenen Staaten mit, die
ihre Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunden bereits hinterlegt
und das Übereinkommen seit-
dem nicht gekündigt haben. Der
Vorbehalt gilt als angenommen,
wenn binnen sechs Monaten
nach dieser Mitteilung keiner
dieser Staaten gegen die An-
nahme Einspruch erhoben hat.
Andernfalls ist der Vorbehalt
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unzulässig, und die Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde des
betreffenden Staates in ungültig,
falls er seinen Vorbehalt nicht
zurückzieht. Bei der Anwen-
dung dieses Absatzes wird der
Einspruch von Staaten nicht
berücksichtigt, deren Beitritt
oder Ratifikation wegen von
ihnen erhobener Vorbehalte
aufgrund dieses Absatzes un-
gültig ist.

(3) Jede Vertragspartei, deren
Vorbehalt im Unterzeichnungs-
protokoll zu diesem Überein-
kommen angenommen worden
ist oder die nach Absatz 1 einen
Vorbehalt gemacht hat oder die
einen Vorbehalt gemacht hat,
der nach Absatz 2 angenom-
men worden ist, kann ihn jeder-
zeit durch eine an den General-
sekretär gerichtete Notifikation
zurückziehen.

Artikel 22

(1) Ist dieses Übereinkommen
drei Jahre lang in Kraft gewe-
sen, so kann jede Vertragspartei
durch eine an den Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen ge-
richtete Notifikation die Ein-
berufung einer Konferenz zur
Revision des Obereinkommens
beantragen. Der Generalsekre-
tär notifiziert diesen Antrag
allen Vertragsparteien und be-
ruft eine Revisionskonferenz
ein, wenn binnen vier Monaten
nach seiner Notifikation minde-
stens ein Drittel der Vertrags-
parteien ihm ihre Zustimmung
zu dem Antrag mitteilt.

(2) Wird eine Konferenz nach
Absatz 1 einberufen, so setzt der
Generalsekretär alle Vertrags-
parteien davon in Kenntnis und
fordert sie auf, binnen drei Mo-
naten die Vorschläge einzurei-
chen, deren Prüfung durch die
Konferenz sie wünschen. Der
Generalsekretär teilt spätestens
drei Monate vor Eröffnung der
Konferenz allen Vertragspartei-
en die vorläufige Tagesordnung
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der Konferenz sowie den Wort-
laut der Vorschläge mit.

(3) Der Generalsekretär lädt
zu jeder nach diesem Artikel
einberufenen Konferenz alle in
Artikel 16 Absatz 1 bezeichne-
ten Staaten ein.

Artikel 23
(1) Jede Vertragspartei kann
eine oder mehrere Änderun-
gen dieses Übereinkommens
vorschlagen. Der Wortlaut jedes
Anderungsvorschlages ist dem
Generalsekretär der Vereinten
Nationen mitzuteilen, der ihn
allen Vertragsparteien übermit-
telt und allen anderen in Ar-
tikel 16 Absatz 1 bezeichneten
Staaten zur Kenntnis bringt.

(2) Binnen sechs Monaten nach
dem Tage der Übermittlung
des Anderungsvorschlages durch
den Generalsekretär kann jede
Vertragspartei diesem bekannt-
geben,

a) daß sie gegen den Ande-
rungsvorschlag Einspruch er-
hebt, oder

b) daß sie den Vorschlag zwar
anzunehmen beabsichtigt, die
für die Annahme erforderlichen
Voraussetzungen in ihrem Staat
jedoch noch nicht erfüllt sind.

(3) Solange eine Vertrags-
partei, die eine Mitteilung nach
Absatz 2 Buchstabe b gemacht
hat, dem Generalsekretär die
Annahme des Änderungsvor-
schlages nicht notifiziert hat,
kann sie binnen neun Monaten
nach Ablauf der für die Mittei-
lung vorgesehenen Frist von
sechs Monaten gegen den Ande-
rungsvorschlag Einspruch er-
heben.

(4) Wird nach den Absätzen 2
und 3 Einspruch gegen den
Änderungsvorschlag erhoben, so
gilt er als nicht angenommen
und bleibt ohne jede Wirkung.
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(5) Ist kein Einspruch nach den
Absätzen 2 und 3 gegen den
Anderungsvorschlag erhoben
worden, so gilt er zu folgendem
Zeitpunkt als angenommen:

a) wenn keine Vertragspartei
eine Mitteilung nach Absatz 2
Buchstabe b gemacht hat, mit
Ablauf der in Absatz 2 vorge-
sehenen Frist von sechs Mona-
ten,

b) wenn mindestens eine Ver-
tragspartei eine Mitteilung
nach Absatz 2 Buchstabe b ge-
macht hat, zum früheren der
folgenden zwei Zeitpunkte:

— sobald alle Vertragspar-
teien, die eine derartige Mittei-
lung gemacht haben, dem Gene-
ralsekretär ihre Annahme des
Anderungsvorschlages notifi-
ziert haben, jedoch frühestens
mit Ablauf der in Absatz 2 vor-
gesehenen Frist von sechs Mo-
naten, falls alle Annahmeerklä-
rungen vor diesem Zeitpunkt
notifiziert worden sind;

— mit Ablauf der im Ab-
satz 3 vorgesehenen Frist von
neun Monaten.

(6) Jede Änderung tritt drei
Monate nach dem Zeitpunkt in
Kraft, zu dem sie als angenom-
men gilt.

(7) Der Generalsekretär noti-
fiziert so bald als möglich allen
Vertragsparteien, ob gegen den
Anderungsvorschlag Einspruch
nach Absatz 2 Buchstabe a er-
hoben worden ist und ob eine
oder mehrere Vertragsparteien
eine Mitteilung nach Absatz 2
Buchstabe b an ihn gerichtet
haben. Haben eine oder mehrere
Vertragsparteien eine solche
Mitteilung gemacht, so notifi-
ziert er in der Folge allen Ver-
tragsparteien, ob die Vertrags-
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partei oder die Vertragsparteien,
die eine solche Mitteilung ge-
macht haben, Einspruch gegen
den Änderungsvorschlag erhe-
ben oder ihn annehmen.

(8) Unabhängig von dem in den
Absätzen 1 bis 6 vorgesehenen
Änderungsverfahren kann der
Anhang zu diesem Überein-
kommen durch Vereinbarung
zwischen den zuständigen Ver-
waltungen aller Vertragsparteien
geändert werden. Hat die Ver-
waltung einer Vertragspartei er-
klärt, daß nach ihrem inner-
staatlichen Recht ihre Zustim-
mung zu einer solchen Verein-
barung von einer entsprechen-
den Sonderermächtigung oder
von der Billigung durch eine
gesetzgebende Körperschaft ab-
hängt, so gilt die Zustimmung
der betreffenden Vertragspartei
zur Änderung des Anhangs als
nicht erteilt, bis diese Verwal-
tung dem Generalsekretär noti-
fiziert hat, daß die erforder-
liche Ermächtigung oder Billi-
gung erteilt worden ist. Die
Vereinbarung zwischen den zu-
ständigen Verwaltungen legt
den Tag des Inkrafttretens des
geänderten Anhangs fest und
kann vorsehen, daß während
einer Übergangszeit der alte
Anhang ganz oder teilweise
neben dem neuen in Kraft
bleibt.

Artikel 24

Außer den Notifikationen,
die nach den Artikeln 22 und 23
vorgesehen sind, notifiziert der
Generalsekretär der Vereinten
Nationen den in Artikel 16
Absatz 1 bezeichneten Staaten

a) die Ratifikationen und
Beitritte nach Artikel 16,

b) die Zeitpunkte, zu denen
dieses Übereinkommen nach
Artikel 16 in Kraft tritt,
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c) die Kündigungen nach Ar-
tikel 17,

d) das Außerkrafttreten die-
ses Übereinkommens nach Ar-
tikel 18,

e) die Notifikationen nach Ar-
tikel 19,

f) die Erklärungen und No-
tifikationen nach Artikel 21,

g) das Inkrafttreten jeder Än-
derung nach Artikel 23.

Artikel 25

Das Unterzeichnungsproto-
koll zu diesem Übereinkommen
hat dieselbe Gültigkeit, Wir-
kung und Dauer wie das Über-
einkommen selbst und gilt als
Bestandteil desselben.

Artikel 26

Nach dem 31. März 1971*
wird die Urschrift dieses Über-
einkommens beim Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen hin-
terlegt; dieser übermittelt allen
in Artikel 16 Absatz 1 bezeich-
neten Staaten beglaubigte Ab-
schriften.

ZU URKUND DESSEN
haben die hierzu gehörig be-
fugten Unterzeichneten dieses
Übereinkommens unterschrie-
ben.

GESCHEHEN zu Genf am
ersten Juli neunzehnhundertsieb-
zig in einer Urschrift in eng-
lischer und französischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleicher-
maßen verbindlich ist.

* Entsprechend dem, in ihrer
vierundvierzigsten Sitzung gefaßten
Beschluß der Arbeitsgruppe Straßen-
verkehr, das Ende des Zeit-
raumes, innerhalb welches das
AETR zur Unterzeichnung aufliegt,
vom 31. Dezember 1970 auf den
31. März 1971 zu verschieben.
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Anhang

PERSÖNLICHES
KONTROLLBUCH

ALLGEMEINE
BESTIMMUNGEN

Hinweise auf die innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften
1. Es ist wünschenswert, daß
das persönliche Kontrollbuch
einen Hinweis auf die wichtig-
sten Vorschriften für die Mit-
glieder des Fahrpersonals ent-
hält.

Numerierung des Buches
2. Das Kontrollbuch ist durch
Lochen oder Aufdruck zu nume-
rieren.

Format des Buches
3. Das Format des persön-
lichen Kontrollbuches muß
mindestens der Norm A 6
(105 x 148 mm) entsprechen.

Unterzeichnung des Buches
4. Das Tageskontrollblatt und
der Wochenbericht müssen vom
Mitglied des Fahrpersonals,
der Wochenbericht auch vom
Arbeitgeber unterschrieben sein.

Inhalt des persönlichen Kon-
trollbuches
5. Vorbehaltlich des Absatzes
7 hat das persönliche Kontroll-
buch dem beiliegenden Muster
zu entsprechen; es enthält

a) ein Deckblatt;
b) Anweisungen für das Füh-

ren des Buches;
c) Tageskontrollblätter;
d) das Muster eines ausge-

füllten Tageskontrollblattes;
e) Wochenberichte.

6. Jede Vertragspartei legt für
die in ihrem Hoheitsgebiet aus-
gegebenen Bücher die Art fest,
in der jedes Mitglied des Fahr-
personals die Zeiten seiner be-
ruflichen Tätigkeiten außer den
Lenkzeiten eintragen muß. Zu
diesem Zweck kann jede Ver-
tragspartei eine der folgenden
Arten wählen:
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MUSTER DES PERSÖNLICHEN KONTROLLBUCHES
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UNTERZEICHNUNGS-
PROTOKOLL

Im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung des Europäischen Über-
einkommens über die Arbeit
des im internationalen Straßen-
verkehr beschäftigten Fahrper-
sonals sind die hierzu gehörig
befugten Unterzeichneten wie
folgt übereingekommen:

Die Vertragsparteien erklären,
daß dieses Übereinkommen den
Bestimmungen nicht vorgreift,
die gegebenenfalls zu einem spä-
teren Zeitpunkt in bezug auf
die Arbeitszeit und die Dauer
des Arbeitstages ausgearbeitet
werden können.

Zu Artikel 4

Artikel 4 Absatz 1 bedeutet
nicht, daß Fahrverbote für be-
stimmte Tage oder Stunden,
die in dem Staat, wo das Fahr-
zeug zugelassen ist, für be-
stimmte Fahrzeuggruppen in
Kraft sind, außerhalb dieses
Staates auf das die Beförderung
durchführende Fahrzeug ange-
wendet werden können. Ar-
tikel 4 Absatz 2 hindert keine
Vertragspartei daran, in ihrem
Hoheitsgebiet die Einhaltung
ihrer innerstaatlichen Rechts-
vorschriften zu verlangen,
welche den Verkehr bestimmter
Fahrzeuggruppen an bestimm-
ten Tagen oder Stunden ver-
bieten.

Jede Vertragspartei, die eine
Sondervereinbarung nach Ar-
tikel 4 Absatz 2 des Überein-
kommens getroffen hat und die
Durchführung internationaler
Beförderungen, deren Ausgangs-
und Endpunkt auf dem Ho-
heitsgebiet der Vertragsparteien
dieser Sondervereinbarung lie-
gen, durch Fahrzeuge geneh-
migt, die im Hoheitsgebiet eines
Staates zugelassen sind, der Ver-
tragspartei des Übereinkommens
ist, aber nicht Vertragspartei
der genannten Sonderverein-
barung, kann als Bedingung
zum Abschluß von ein- oder
mehrseitigen Übereinkünften
zur Genehmigung solcher Fahr-



2360 177. Stück — Ausgegeben am 10. Oktober 1975 — Nr. 518

ten fordern, daß das Fahrper-
sonal, das diese Fahrten durch-
führt, auf dem Gebiet der Ver-
tragsparteien der Sonderverein-
barung deren Bestimmungen zu
beachten hat.

Zu Artikel 12

Die Unterzeichneten ver-
pflichten sich, nach Inkrafttreten
des Übereinkommens die Auf-
nahme einer Klausel zur Ände-
rung des Obereinkommens zu
erörtern, durch welche die Ver-
wendung von im Fahrzeug an-
gebrachten Kontrollgeräten ge-
prüfter Typen vorgeschrieben
wird, die das persönliche Kon-
trollbuch soweit wie möglich
ersetzen sollte.

Zu Artikel 14

Die Vertragsparteien erken-
nen an, daß es wünschenswert
ist,

— daß jede Vertragspartei ge-
eignete Maßnahmen trifft, um
Verstöße gegen das Überein-
kommen ahnden zu können,
und zwar nicht nur, wenn sie
in ihrem eigenen Hoheitsgebiet
begangen werden, sondern auch,
wenn sie im Hoheitsgebiet eines
anderen Staates während einer
Fahrt mit einem Fahrzeug im
internationalen Straßenverkehr
begangen werden, das sie zuge-
lassen hat;

— daß sie einander bei der
Ahndung von Verstößen unter-
stützen.

Zur Anlage des Übereinkom-
mens

Abweichend von Absatz 4
der allgemeinen Bestimmungen
im Anhang zu diesem Überein-
kommen fordert die Schweiz
nicht, daß die Arbeitgeber den
Wochenbericht des persönlichen
Kontrollbuchs unterschreiben.

ZU URKUND DESSEN
haben die hierzu gehörig be-
fugten Unterzeichneten dieses
Protokoll unterschrieben.
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GESCHEHEN zu Genf am
ersten Juli neunzehnhundertsieb-
zig in einer Urschrift in eng-
lischer und französischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleicher-
maßen verbindlich ist.
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifi-
kationsurkunde wurde am 11. Juni 1975 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt;
das Übereinkommen tritt gemäß seinem Artikel 16 Absatz 4 am 5. Jänner 1976 in Kraft.

Das Übereinkommen hoben nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom
24. Juli 1975 nachstehende Staaten ratifiziert oder sind ihm beigetreten:

Staaten
Datum der Hinterlegung

der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde

Bundesrepublik Deutschland 9. Juli 1975
Griechenland 11. Jänner 1974
Jugoslawien 17. Dezember 1974
Norwegen 28. Oktober 1971
Portugal 20. September 1973
Schweden 24. August 1973
Spanien 3. Jänner 1973

Die spanische Beitrittsurkunde enthält folgende Vorbehalte:

„(a) Die Regierung Spaniens wendet die in Artikel 5 Absatz 1 lit b sublit. ii des Überein-
kommens enthaltenen Bestimmungen an, wonach Lenkern, die das 21. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, das Lenken von Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von
mehr als 7,5 t in ihrem Hoheitsgebiet untersagt werden kann.

(b) Die Regierung Spaniens erklärt den Vorbehalt, der in Artikel 21 Absatz 1 des Überein-
kommens vorgesehen ist, und betrachtet sich daher durch Artikel 20 Absätze 2 und 3 des Über-
einkommens nicht als gebunden.

(c) Die Regierung Spaniens wählt die Variante a) der in Absatz 6 des Anhanges mit der
Überschrift „Persönliches Kontrollbuch" vorgesehenen Arten."

Kreisky


